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 Neuartige Umsetzung der MiFID II im „Paket“ mit IFD/IFR ins österreichische Recht

‒ Neues Gesetz WPFG, Novellierung von WAG 2018, BWG, BaSAG, u.a.

 Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen 

(Wertpapierfirmengesetz – WPFG) erlassen wird und das Alternative Investmentfonds Manager-Gesetz, das 

Bankwesengesetz, das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz, das Finanzkonglomerategesetz, 

das Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das Investmentfondsgesetz 2011, das Sanierungs- und 

Abwicklungsgesetz und das Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 geändert werden

‒ Verordnungen der FMA

 Verordnung über aufsichtliche Regelungen für kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen 

(Wertpapierfirmenverordnung – WPFV)

 Verordnung über die der FMA nach nationalem Recht vorzulegenden Stammdatenmeldungen der 

Wertpapierfirmen - Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung (WPF-StDMV)

 Inkrafttreten 01.02.2023

 Möglichkeit zur Erweiterung des Konzessionsumfanges für österreichische WPF 

 Neues prudentielles Aufsichtsregime nach IFR voll anwendbar

 FMA zuständige Behörde
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 WAG 2018

‒ Erweiterung des möglichen Geschäftsgegenstands von Wertpapierfirmen auf sämtliche Wertpapierdienstleistungen 

und Nebendienstleistungen gemäß MiFID

‒ Entfall des allgemeinen Verbots des Haltens von Kundengeldern und Kundenfinanzinstrumenten für WPF

 BWG

‒ Novellierung der Bestimmungen iZm der notwendigen Konzessionierung

 BaSAG (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz)

‒ Beitragspflicht „großer“ WPF (Konzession Eigenhandel bzw Emission/Platzierung) zum nationalen 

Abwicklungsfonds

‒ Abwicklungs- und Sanierungskosten
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 Neue Konzessionstatbestände für Wertpapierfirmen

‒ Unterscheidung Wertpapier(haupt)dienstleistungen - Wertpapiernebendienstleistungen in § 3 Abs. 2 WAG 2018

 WP-Dienstleistungen:

• Z 6 – Ausführung von Aufträgen für Rechnung des Kunden

• Z 7 – Handel für eigene Rechnung

• Z 8 – Übernahme der Emission oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung

• Z 9 – Platzierung von Finanzinstrumenten ohne feste Übernahmeverpflichtung 

 WP-Nebendienstleistungen:

• Z 10 – Verwahrung und Verwaltung von Finanzinstrumenten für Rechnung von Kunden (inkl. Depotverwahrung u.a.)

• Z 11 - Z 14 – weitere Nebendienstleistungen, die mit Hauptdienstleistung in Verbindung stehen 

‒ Berechtigung zum Halten von Kundengeldern und Finanzinstrumenten der Kunden

‒ Ausdrückliche Erteilung im Konzessions(erweiterungs)bescheid

‒ (Keine) Änderung bei WP-Nebendienstleistungen Finanzanalyse und Beratung von Unternehmen

(gesetzliche Berechtigung gemäß § 3 Abs. 3 WAG 2018)

‒ Abwicklungserfordernis von Haupt- und Nebendienstleistungen bei Zurücklegung der Konzession
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 Besonderheit „Doppelte Konzessionstatbestände“ im WAG 2018 und BWG

‒ Keine Änderung im Katalog der „Bankgeschäfte“ gemäß § 1 Abs.1 BWG, aber…

‒ … Unternehmen, deren Geschäftsgegenstand zur Gänze von § 3 Abs. 2 WAG 2018 abgedeckt ist,

sind keine Kreditinstitute, sofern sie gewisse Größenkriterien unterschreiten (Vermögenswerte < € 30 Mrd.)

‒ Zurücknahme der Konzession nach BWG und Überleitung in Konzession nach WAG 2018 (gem § 103z1 BWG)

‒ Bei Überschreiten gewisser Größenkriterien durch Wertpapierfirmen mit Berechtigung zum Eigenhandel und 

Übernahme von Fremdemission mit fester Übernahmeverpflichtung gilt:

 Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 lit. b CRR: Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme > € 30 Mrd.  Kreditinstitut

 Art. 1 Abs. 2 lit. A und b IFR: Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme > € 15 Mrd.  WPF unter CRR

 § 4 Abs. 1 WPFG: Gesamtwert der konsolidierten Bilanzsumme > € 5 Mrd.  FMA-Anordnung CRR-Regime
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 Geänderte Konzessionsvoraussetzungen für Wertpapierfirmen

‒ Neue Anfangskapitalbestimmungen § 3 Abs. 6 WAG 2018 iVm. § 13 WPFG

 € 75 TSD:

Anlageberatung, Annahme und Übermittlung, Portfolioverwaltung, Ausführung für Rechnung von Kunden,

Platzierung ohne feste Übernahmeverpflichtung

- sofern keine Kundengelder oder Finanzinstrumente von Kunden gehalten werden dürfen!

 € 150 TSD:

Wertpapierdienstleistungen mit Berechtigung zum Halten von Kundengeldern und Finanzinstrumenten

oder nicht ausdrücklich einem anderen Anfangskapitalerfordernis unterliegen

 € 750 TSD:

Handel für eigene Rechnung, auch in Kombination mit dem Betrieb eines organisierten Handelssystems, 

Übernahme der Emission oder Platzierung von Finanzinstrumenten mit fester Übernahmeverpflichtung 

‒ Wegfall der Anfangskapital ersetzenden Berufshaftpflichtversicherung für Wertpapierfirmen

‒ Pflichtmitgliedschaft bei Anlegerentschädigungseinrichtung

 Geänderte Konzessionsvoraussetzungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen

‒ Keine spezifischen Anfangskapitalanforderungen - es gelten die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen



FMA-PRAXISDIALOG 2023
NOVELLE WAG 2018 - GRUNDSÄTZE

SEITE 6

 Der Weg zur Erweiterung der Konzession - Grundsätze

‒ Vorkenntnisse und Erfahrungen aus der bisherigen, ähnlich gelagerten Geschäftstätigkeit werden angerechnet

 Erweiterung der Konzession mit bestehender Geschäftsleitung ist grundsätzlich möglich, aber

‒ Spezifische Kenntnisse für die ordnungsgemäße Erbringung neuer Wertpapier(neben)dienstleistungen müssen 

aufgebaut und nachgewiesen werden

‒ Qualifikationsanforderung an Geschäftsleitung verbunden mit notwendigen organisatorischen Maßnahmen werden

je nach Ausprägung des konkreten Geschäftsmodells beurteilt - Einzelfallbetrachtung!

 Beispiel „Halten von Kundengeldern und Finanzinstrumenten“

‒ Zunehmende Komplexität und verändertes Risikoprofil des Unternehmens ändern die organisatorischen 

Anforderungen nach dem Proportionalitätsprinzip

 Grundsätze für alle Wertpapierunternehmen

‒ Besonderes Gewicht auf Aktualisierung und lückenlose Dokumentation von Vertragsunterlagen, internen Richtlinien 

und Prozessabläufen

‒ Starkes Augenmerk auf ausreichende Ressourcenausstattung im Unternehmen

‒ Zusammenspiel der Aufsichtsregularien (insb. EU-Durchführungsakte) auf Grundlage von MiFID und IFR/IFD
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 Ablauf des FMA-Verfahrens zur Erweiterung/Neuerteilung der der Konzession

‒ Entwicklung eines konkreten, präsentationsfertigen Geschäftsmodells durch die Wertpapierfirma/Antragswerberin

‒ Präsentation im Rahmen eines Managementgespräches/Vorabgespräches mit der FMA

‒ Antragstellung nach Abstimmung der spezifischen Vorfragen aus der Einzelfallbetrachtung mit der FMA

‒ Jeder Antrag auf Erweiterung wird in einem regulären Konzessionsverfahren (inkl. Hearing) bearbeitet

‒ Anhörung der Anlegerentschädigungseinrichtung

‒ Prüfung der Fit&Proper-Eigenschaften der Geschäftsleitung im Umfang der neuen Konzessionstatbestände

Anwendbarkeit des neuen FIT & PROPER RUNDSCHREIBENS für „Klasse 2“ Wertpapierfirmen

FMA-Rundschreiben zur Eignungsprüfung von Geschäftsleitern, Aufsichtsratsmitgliedern und Inhabern von 

Schlüsselfunktionen vom 18.03.2023
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 Kleine und nicht verflochtene Wertpapierfirmen, sogenannte „Klasse 3“ WPF

 Voraussetzungen (Art 12 Abs 1 IFR)

‒ AUM < 1,2 Mrd, COH < 100 Mio/Tag für Kassageschäfte bzw unter 1 Mrd/Tag für Derivate, ASA = 0, CMH = 0,   

DTF = 0, NPR oder CMG = 0, TCD = 0

‒ bilanzielle und außerbilanzielle Gesamtsumme < 100 Mio

‒ jährliche Bruttogesamteinkünfte aus Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten < 30 Mio

 derzeitiger Hauptanwendungsfall in Österreich

 Bereichsausnahmen mit WPFV

‒ allgemeine – nicht anlassbezogene – Liquiditätsanforderungen

‒ prudentielle Anforderungen auf Einzelbasis im Falle einer konsolidierten Beaufsichtigung

 „Klasse 2“ WPF

‒ „Restmenge“, i.e. Überschreiten Kriterien „Klasse 3“/Unterschreiten Kriterien Klasse 1 oder Berechtigung zum 

Halten von Geldern/Finanzinstrumenten oder Konzession für Eigenhandel/Platzierung

‒ grundsätzlich volle Anwendbarkeit IFR/WPFG




